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 Veröffentlicht am 26.06.1986

Norm

VersVG §154 Abs2

Rechtssatz

Macht der Versicherungsnehmer bei der Leistung einen Vorbehalt, hebt dies die Wirkung der Verletzung der

Obliegenheit dann auf, wenn dadurch weiterhin das Bestreiten des Anspruches und eventuell die Rückforderung der

gezahlten Beträge offengehalten ist.
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